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Vor wort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens: Wer durch
 Arbeit seinen Lebensunterhalt sichert, steht auf eigenen Füßen, kann
selbstbestimmt handeln und erfährt gesellschaftliche Anerkennung.
Darüber hinaus finanzieren wir durch Arbeit maßgeblich unsere
 soziale Absicherung zum Beispiel bei Krankheit oder im Alter. 

Arbeit kann aber auch Belastung sein: für Körper, Geist und Seele. Der Gefahr von
Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen können wir durch Prävention und
aktiven Arbeitsschutz wirksam begegnen. Doch ein „Restrisiko“ bleibt. Unfälle
 lassen sich niemals ganz vermeiden. Schwere Krankheiten können trotz aller Vor-
sorge jederzeit jeden treffen.

Erstes Ziel ist auch in solchen Fällen die Rückkehr ins Berufsleben. Medizinische
 Rehabilitation oder Umschulungen sind häufig der richtige Weg. Dennoch müssen
jedes Jahr über 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Job aus
 gesundheitlichen Gründen vor dem Erreichen des Rentenalters aufgeben.

Oft kommt es zu diesem Einschnitt in die persönliche Lebensplanung gerade dann,
wenn der Höhepunkt der beruflichen Laufbahn erreicht zu sein scheint. Doch auch
in dieser schwierigen Situation stehen die Betroffenen nicht ohne Unterstützung
da. Durch ihre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung haben sie einen
 Anspruch auf Erwerbsminderungsrente erworben.

Diese Broschüre informiert Sie schnell und übersichtlich über die wichtigsten Rege-
lungen. Die dargestellten Beispiele vor allem zu den Hinzuverdiensten können nur
exemplarisch sein. Deshalb möchte ich Sie bitten, rechtzeitig mit Ihrem Rententräger
zu sprechen, wenn Sie zu Ihrer Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen wollen.

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Vorwort



Was tun, wenn meine Gesundheit mich im Stich lässt?

Hilfe bei verminderter Erwerbsfähigkeit

Rund 170.000 Ar beit neh me rin nen und Ar beit neh mer müs sen je des Jahr aus
gesund heit li chen Grün den ih ren Job vor Er rei chen des Ren ten al ters auf ge ben
oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Meis tens sind es Prob le me mit Ge len ken und
 Wirbel säu le, in ne re Krank hei ten oder psy chi sche Be schwer den, die es un mög lich
ma chen, einer Er werbs tä tig keit nach zu ge hen. Ver min der te Er werbs fä hig keit, oft
ver bun den mit dem Ver lust des Ar beits plat zes, ist ein har ter Ein schnitt in die per -
sön li che  Lebens pla nung. Häu fig fängt der Kör per ge ra de dann an zu strei ken, wenn
der  Höhe punkt der be ruf li chen Lauf bahn er reicht ist. Doch in die ser schwie ri gen
 Situa ti on ste hen Ar beit neh me rin nen und Ar beit neh mer nicht un ge schützt da.
Durch ih re Bei trä ge zur Ren ten ver si che rung haben sie auch ei nen um fas sen den
Schutz ge gen den vor zei ti gen Ver lust ihrer Ar beits kraft er wor ben.

Was tun, wenn mei ne Ge sund heit mich im 
Stich lässt?



Was tun, wenn meine Gesundheit mich im Stich lässt?

Um fas sen der Schutz

So bald sich die Leis tungs ein schrän kung be merk bar macht, kann mit me di zi ni -
schen oder be rufs för dern den Re ha-Maß nah men (z. B. Ku ren oder Um schu lun gen)
ver sucht wer den, die Leis tungs fä hig keit der be trof fe nen Ver si cher ten wie der 
her zu stel len oder aber ih nen neue Mög lich kei ten auf dem Ar beits markt zu er öff -
nen. Wenn sich ih re ge sund heit li chen Ein schrän kun gen nicht be sei ti gen las sen
oder ei ne Um schu lungs maß nah me nicht greift, wird der Ver lust an Er werbs fä hig -
keit durch ei ne Zah lung aus der ge setz lichen Ren ten ver si che rung aus ge gli chen.

Feststellung der Leistungsfähigkeit

Durch ei nen Arzt der Ren ten ver si che rungsträger wird fest ge stellt, wie vie le Stun -
den am Tag Sie mit Ih rer Krank heit oder Be hin de rung noch ar bei ten kön nen. Bei
sei ner Ein schät zung geht der Me di zi ner von ei nem üb li chen Arbeits ver hält nis 
im Rah men ei ner 5-Ta ge-Wo che aus. Er prüft Ih re Leis tungs fä hig keit nicht nur in 
Ih rem bis her ausgeübten Be ruf, son dern auch in an de ren Tä tig kei ten, die auf dem
Ar beits markt an ge bo ten wer den.

Tipp: Wäh rend der Dau er des Ren ten ver fah rens wer den Sie in al ler Re gel An spruch
auf Lohn oder Kran ken geld ha ben. Ist der An spruch auf Kran ken geld aus ge schöpft,
soll ten Sie sich — auch bei fort be ste hen dem Ar beits ver hält nis — bei Ihrer Arbeits-
agentur mel den. Denn bis zur Ent schei dung des Ren ten ver si che rungs trä gers kann
An spruch auf Ar beits lo sen geld be ste hen.



Was tun, wenn meine Gesundheit mich im Stich lässt?

Maß stab Leistungsfähigkeit

Die Rente richtet sich nach der verbliebenen Leistungsfähigkeit:

Wer weniger als drei Stunden arbeiten kann, bekommt eine volle Rente.

Wer mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden arbeiten kann, bekommt
eine halbe Rente.

Der Ren ten an spruch ist nicht ab hän gig von Aus bil dung oder aus ge übtem Beruf.
Maßstab für die Feststellung des Leistungsvermögens ist die Erwerbsfähigkeit auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer unabhängig von der Arbeitsmarktlage unter
den üblichen Be din gun gen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch mindestens 
6 Stunden täglich tätig sein kann, ist nicht erwerbsgemindert.

Versicherungrechtliche Vor raus set zun gen für einen Rentenanspruch

Um ei ne Ren te we gen ver min der ter Erwerbs fä hig keit bean tra gen zu kön nen, 
müs sen Sie der gesetz li chen Ren ten ver si che rung min des tens fünf Jahre lang ange -
hört ha ben. In den letz ten fünf Jah ren vor dem Ein tritt der Erwerbs min de rung 
müs sen min des tens 36 Monate Pflicht bei träge vorliegen. Von die ser Re gel gibt es
aber Aus nah men, z. B. zu Guns ten von behin der ten Men schen und Ver   sicher ten, die
durch ei nen Arbeits un fall erwerbs ge min dert wur den.



Was tun, wenn meine Gesundheit mich im Stich lässt?

Gründe für die Erwerbsminderung bei Männern

Gründe für die Erwerbsminderung bei Frauen
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Rente wegen voller Er werbsminderung

Eine volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Versicherte wegen Krankheit oder
Behinderung unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auf
nicht absehbare Zeit nur noch weniger als 3 Stunden täglich im Rahmen einer 
5-Tage-Woche erwerbstätig sein können.

Voll erwerbsgemindert sind auch behinderte Menschen, die in besonderen Behin-
derteneinrichtungen versicherungspflichtig tätig sind und wegen der Art und
Schwere ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein
 können sowie Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren, während der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliede-
rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit steht dem Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung grundsätzlich nicht entgegen. (Zu den Hinzuverdienstmöglich-
keiten siehe Seite 26).

Rente wegen voller Erwerbsminderung



Rente wegen teilweiser Er werbsminderung

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn Versicherte wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit nur noch 3 bis unter 6 Stunden täglich 
im Rahmen einer 5-Tage-Woche unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes erwerbstätig sein können.

Die Höhe der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der
Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit
steht dem Rentenanspruch nicht entgegen. (Zu den Hinzuverdienstmöglichkeiten
siehe Seite 19).

Bei Arbeitslosigkeit gilt der Arbeitsmarkt für die Vermittlung in eine dem ver -
bliebenen  Leistungsvermögen entsprechende Teilzeittätigkeit als ver schlos sen, so
dass keine Möglichkeit besteht, Einkommen aus einer Be schäf ti gung zu erzielen. In
diesem Ausnahmefall wird eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit
gewährt. Ob Arbeitslosigkeit vorliegt, wird im Einzelfall von dem Rentenversiche-
rungsträger festgestellt.

Der Rentenversicherungsträger prüft bei einem Antrag auf Rente wegen Erwerbs-
minderung gleichzeitig, ob Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und/oder
Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommen.



Rente wegen teilweiser Er werbsminderung bei Berufsunfähigkeit

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit ist eine 
Sonderregelung für vor dem 02.01.1961 geborene Versicherte, die aufgrund ihrer
beruflichen Qualifikation Berufsschutz genießen.

Berufsunfähigkeit bedeutet, dass der bisherige versicherungspflichtige Beruf
wegen Krankheit oder Behinderung im Vergleich zu einem ähnlich ausgebildeten
Gesunden nur noch weniger als 6 Stunden täglich ausgeübt werden kann. Vor der
Entscheidung über den Rentenantrag wird allerdings noch geprüft, ob die gesund-
heitliche Leistungsfähigkeit sowie die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten aus-
reichen, um eine zumutbare andere Tätigkeit (sog. Verweisungstätigkeit) mindes-
tens 6 Stunden täglich zu verrichten.

Zumutbar ist dabei eine Tätigkeit, die eine Stufe unter der Gruppe des bisherigen
Berufs liegt. Eine Tätigkeit, für die im Rahmen einer Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben eine Ausbildung oder Umschulung absolviert wurde, ist stets zumut-
bar. Erst wenn weder der bisherige Beruf noch eine in diesem Sinne zumutbare 
andere Tätigkeit mindestens 6 Stunden täglich ausgeübt werden können, liegt 
Berufsunfähigkeit vor. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit steht dem Renten-
anspruch nicht entgegen. 

Vie le jün ge re Ar beitnehme rin nen und Ar beit neh mer glau ben, dass ih nen mit 
dem Weg fall der Ren te we gen Be rufs un fä hig keit der so zia le Schutz bei Ver lust der
Er werbs fä hig keit ge nom men wird. Das ist aber nicht der Fall. In al ler Re gel ist die
Er werbs fä hig keit von Ver si cher ten, die ih ren bis he ri gen Be ruf nicht mehr aus üben
kön nen, zu gleich auch auf dem all ge mei nen Ar beits markt ein ge schränkt. In die -
sem Fall ha ben sie ei nen An spruch auf ei ne Ren te we gen teil wei ser oder vol ler Er -
werbs min de rung.

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei 
Berufsunfähigkeit 



Womit kann ich rechnen?

Womit kann ich rechnen?

Grundlagen der Rentenberechnung

Wie hoch die vol le oder hal be Erwerbs min de rungs rente für Sie aus fällt, wird nach
den glei chen Regeln errech net wie Ih re Alters rente. Grund lage für die Berech nung
sind die wäh rend Ih res bis he ri gen Berufs le bens gezahl ten Bei träge zur Ren ten ver-
 si che rung. Hin zu kom men auch Anrech nungs zei ten (z. B. wegen Fach schul aus-
 bil dung, Arbeits un fä hig keit oder Arbeits lo sig keit) und Berück sich ti gungs zei ten
(z. B. we gen Kin der er zie hung).

Schutz durch Zurech nungs zei ten 

Wenn Sie in frü hen Jah ren Ih re  Arbeits kraft ver lie ren, wür de Ih re Ren te we gen der
feh len den Bei trags jahre in der Regel nied rig aus fal len. Des halb wird al len Ver -
sicher ten, die vor dem vollendeten 60. Lebens jahr die Ren te we gen ver min der ter
Er werbs fä hig keit in Anspruch neh men, die Lü cke im Ren ten konto durch eine
„Zurech nungs zeit“ auf ge füllt, oh ne dass Sie da für Bei träge zah len müssen. Der
Versicherte wird bei der Rentenberechnung so gestellt, als sei er vom Eintritt der
 Erwerbsminderung bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres beitragspflichtig
 beschäftigt gewesen.

Die Zurech nungs zeit wird mit ei nem Betrag bewer tet, der sich an dem Durch -
schnitts wert Ih rer bis he ri gen indi vi du el len Gesamt bei trags leis tung ori en tiert.

Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten

Ebenso wie bei ei ner vor zei tig in Anspruch genom me nen Alters rente müs sen auch
die erwerbs ge min der ten Arbeit neh me rin nen und Arbeit neh mer mit Abschlä gen
rech nen, wenn sie die Ren te vor dem 63. Lebens jahr in Anspruch neh men. Der 
Abschlag beträgt 0,3 % für je den Mo nat des Ren ten be ginns vor dem 63. Le bens jahr.
Mehr als 10,8 % Abschlag von der Ren te gibt es aber in kei nem Fall. 



Womit kann ich rechnen?

Nach dem Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische 
Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom 20. April 2007 wird
das Referenzalter für die Berechnung von Abschlägen bei Inanspruchnahme einer
Rente wegen verminderter Erwerbs-fähigkeit ab dem Jahr 2012 stufenweise auf das
65. Lebensjahr angehoben. Für Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren (40 Pflicht-
beitragsjahren ab dem Jahr 2024) verbleibt es bei dem bisherigen Referenzalter von
63 Jahren. Der maximale Abschlag verbleibt bei 10,8%.



Was ist, wenn ich keinen Job auf dem Arbeitsmarkt finde?

Was ist, wenn ich keinen Job auf dem 
Ar beits markt finde?

Unterstützung für Arbeitslose

Die Er werbs min de rungs ren te ist als Er satz für das feh len de Ein kom men ge dacht.
Wenn Sie noch halb tags ei ner Ar beit nach ge hen kön nen, be kom men Sie ei ne hal be
Ren te.

Es wird aber die Tat sa che be rück sich tigt, dass es ge ra de für teil wei se Er werbs ge min -
der te der zeit schwer ist, ei ne Stel le auf dem Ar beits markt zu fin den. Wenn es auf
dem Ar beits markt kei ne Jobs für teil wei se Er werbs gemin der te gibt, wird die Ren te
in vol ler Hö he ge zahlt. Da mit kann der Bezug von Grundsicherungsleistungen wie
z.B.von Arbeitslosengeld II nach Aus lau fen des Ar beits lo sen geld  an spruchs verhin-
dert werden.

Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt

Die Bun des re gie rung geht da von aus, dass es in Zu kunft z.B. durch den gesetz lichen
An spruch auf Teil zeit ar beit und die För de rung der Ar beits auf nah me von älteren  
Ar beitneh me rin nen und Ar beit nehmern auch Er werbs ge min der ten gelingt, ei ne
Ar beits  stelle zu fin den, die ih rer Leis tungs fä hig keit ent spricht.



Ist die Rente für mich eine Endstation?

Möglichkeiten zur Berufsrückkehr

Wenn Sie ei ne Ren te we gen Er werbs min de rung be kom men, be deu tet das nicht,
dass Sie nie wie der ar bei ten ge hen dür fen. Die Zah lung der Erwerbsminderungs-
rente ist ei ne Si che rung für die Zeit, in der Sie nicht oder nur ein ge schränkt
erwerbs tä tig sein kön nen. Es ist das Ziel der Bun des re gie rung, erwerbs ge minder te
Men schen nach Mög lich keit wie der in den Ar beits pro zess zu int re gie ren. Die Er fah -
rung zeigt, dass es oft mög lich ist, sich durch ge ziel te Be hand lungen und För de -
rung (z.B. über Rehabilitationsleistungen) auch von schwe ren ge sund heit lichen
Rück schlä gen zu er ho len. Des halb wer den Ren ten grundsätzlich be fris tet be wil ligt.
Eine Be fris tung ist längs tens für drei Jah re zu läs sig.

Hin weis: Wenn Sie ei ne be fris te te Ren te be wil li gt be kom men, wird die Ren te 
nicht vor dem sieb ten Mo nat nach Ein tritt der Er werbs min de rung ge zahlt. Bis 
zum Ren ten be ginn wird in al ler Re gel Kran ken geld ge zahlt.

Ist die Rente für mich eine Endstation?



Ist die Rente für mich eine Endstation?

Überprüfung des Rentenanspruchs

Nach Ab lauf der Be fris tung muss ge prüft wer den, ob es not wen dig ist, Ihnen die
Ren te wei ter zu zah len. Hat sich Ihr Ge sund heits zu stand nicht ge bes sert, kann die
Ren te ver län gert wer den. Ist nach ins ge samt neun Jahren kei ne Bes se rung ein ge-
 tre ten, wird Ih nen ei ne un be fris te te Ren te gezahlt. Nur bei Ren ten, die we gen ei nes
ver schlos se nen Ar beits mark tes be fris tet ge währt wer den, ist auch nach neun 
Jah ren ei ne wei te re Be fris tung zu lässig. Auf die Be fris tung und Ver län ge rung wird
na tür lich ver zich tet, wenn Ihre Krank heit oder Be hin de rung von An fang an so
schwer ist, dass kei ne Besserung zu er war ten ist. Dann wird mit Ein tritt der Er werbs -
min de rung ei ne unbe fris te te Ren te ge zahlt.

Hat sich Ihr Ge sund heits zu stand so ge bes sert, dass ver min der te Er werbs fä hig keit
nicht mehr vor liegt, fällt die Ren te weg. Bei Ar beits lo sig keit grei fen die Rege lun gen
des Ge set zes zur Re form der ar beits markt po li ti schen In stru men te (Job-AQ TIV-
Ge setz). Mit die sen Re ge lun gen ist der so zia le Schutz von Ar beit neh me rin nen und
Ar beit neh mern ver bes sert wor den, die nach dem be fris te ten Be zug ei ner Ren te 
we gen vol ler Er werbs min de rung wie der  auf den Ar beits markt zu rück keh ren. Die
ge setz li che Ren ten ver si che rung ent rich tet für Zei ten des Be zugs einer vollen   Er -
werbs min de rungs ren te ab 1. Ja nu ar 2003 Bei trä ge zur Bundes agentur für Arbeit,
wenn dem Rentenbezug eine Versicherungszeit oder der Bezug einer Leistung der
Arbeitsförderung unmittelbar voraus geht. Da mit sind Be zie her ei ner Er werbs min -
de rungs ren te  in den Schutz der Ar beits lo sen ver si che rung ein be zo gen.

Er werbs min de rung und Altersrente

Mit Er rei chen der Re gel al ters gren ze wird Ih re Er werbs min de rungs ren te durch die
Al ters ren te er setzt. Ha ben Sie ei ne vol le Er werbs min de rungs ren te be zo gen, än dert
sich der Zahl be trag in der Re gel da durch nicht. Es ist aber auf je den Fall ge währ leis -
tet, dass Ih re Al ters ren te nicht ge rin ger aus fällt als die Er werbs min de rungs ren te. 

Das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz sieht eine stufenweise Anhebung der Regel-
altersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr vom Jahr 2012 an bis zum Jahr 2029 vor.



Wie viel kann ich ne ben der Ren te ver die nen?

 Grund ge dan ke der Er werbs min de rungs ren te

Die Er werbs min de rungs ren te ist als fi nan zi el ler Aus gleich für die feh len de Er werbs -
fä hig keit ge dacht. Hier mit ist es nicht zu ver ein ba ren, wenn Sie ne ben der Ren te 
un be grenzt hin zu ver die nen. Es ist nicht Auf ga be der So li dar ge mein schaft, ei nem
Er werbs ge min der ten die Mög lich keit zu ver schaf fen, mit Ren te und Ne ben ver -
dienst ein hö he res Ein kom men als vor Ren ten be ginn zu er zie len. Des we gen dür fen
Be zie her einer Rente wegen Er werbs min de rung nur in be grenz tem Um fang hin zu -
ver die nen.

Ab hän gig vom er ziel ten Hin zu ver dienst wird ei ne Ren te we gen Er werbs min de rung
in vol ler Hö he, in an tei li ger Hö he oder über haupt nicht mehr ge zahlt.

Wel che Ein künf te zu ei ner Ren ten min de rung füh ren kön nen, ent neh men Sie bit te
ab Sei te 23.

Die Überprüfung der Hin zu ver diens te kann aber auch zu dem Ergebnis füh ren, dass
ei ne Er werbs min de rung oder Be rufs un fä hig keit nicht mehr vor liegt, was zum Weg -
fall des Ren ten an spru ches führt (sie he Sei te 30).

Grund sätz lich gilt: Der Be zie her ei ner Ren te we gen Er werbs min de rung ist ver -
pflich tet, je den Hin zu ver dienst dem Ren ten ver si che rungs trä ger mit zutei len.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung dürfen nur im begrenz tem
Umfang hinzuverdienen. Ein Hinzuverdiest bis zu 400 € bleibt bei der vollen
 Erwerbsminderungsrente anrechnungsfrei.

Erzieltes Ein kom men und in be stimm ten Fäl len So zi al leis tun gen sind im Rah men
der Hin zu ver dienst re ge lung zu be rück sich ti gen. So wird – ab hän gig von der Höhe
des Hin zu ver diens tes und be stimm ter Hin zu ver dienst gren zen – die Rente wegen
vol ler Er werbs min de rung in vol ler Höhe, in Höhe von drei Vier teln, in Höhe der

Wie viel kann ich ne ben der Ren te ver die nen?



Wie viel kann ich ne ben der Ren te ver die nen?

Hälf te oder in Höhe eines Vier tels ge lei stet. Wer den sämt li che Hin zu ver dienst gren -
zen über schrit ten, bleibt zwar der An spruch auf die Rente wegen vol ler Er werbs -
min de rung dem Grun de nach be ste hen, so lan ge die volle Er werbs min de rung 
vor liegt, die Rente wird aber nicht ge zahlt.

Aus nah me: Neh men teil wei se Er werbs ge min der te, die we gen des ver schlos se nen
Ar beits mark tes ei ne vol le Ren te er hal ten, ei ne Ar beit an, bei der sie mehr als 400 €
im Mo nat ver die nen, wer tet das die Ren ten ver si che rung als Teil zeit ar beit. Des halb
wird dann nur noch ei ne hal be Er werbs min de rungs ren te ge zahlt. In den Ta bel len
auf Sei te 21 se hen Sie die Min dest hin zu ver dienst gren zen. Das sind Ein kom mens-
 stu fen, die z. B. für Ver si cherte gel ten, die vor Ein tritt der Er werbs min de rung kein
oder nur ein ge rin ges Ein kom men hat ten.

Ren te we gen teil wei ser Er werbs min de rung

Der Be zie her ei ner Ren te we gen teil wei ser Er werbs min de rung darf im Rah men der
ihm ver blie be nen Er werbs fä hig keit noch hin zu ver die nen. Dies wird von dem Rent -
ner so gar er war tet; die se Ren te ist da her auch um die Hälf te nied ri ger als die Ren te
we gen vol ler Er werbs min de rung. 

Er ziel tes Ein kom men und in be stimm ten Fäl len So zi al leis tun gen sind al ler dings im
Rah men der Hin zu ver dienst re ge lung zu be rück sich ti gen.

So wird – ab hän gig von der Hö he des Hin zu ver diens tes und be stimm ter Hin zu -
ver dienst gren zen – die Ren te we gen teil wei ser Er werbs min de rung in vol ler Höhe
oder in Hö he der Hälf te ge lei stet. Wer den sämt li che Hin zu ver dienst grenzen über -
schrit ten, bleibt zwar der An spruch auf die Ren te we gen teilweiser Erwerbs min de -
rung dem Grun de nach be ste hen, so lan ge die teil wei se Erwerbs min de rung oder 
Be rufs un fä hig keit vor liegt, die Ren te wird aber nicht ge zahlt.



Wel che Einkommensarten sind denn eigentlich rentenschädlich?

Einkünfte, die zur Änderung der Rentenhöhe führen, wenn sie die jeweils maßge-
bende Hinzuverdienstgrenze überschreiten, oder gar zum Wegfall der Rente, sind:

Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung,
hierunter versteht man alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer 
abhängigen Beschäftigung, also alle Zahlungen des Arbeitgebers, insbesondere
Löhne und Gehälter, Familienzuschläge, Zulagen, Mehrarbeitsvergütungen, 
Urlaubsgelder, Weihnachtszuwendungen.

Als Faustregel gilt: Alle Zahlungen des Arbeitgebers, die lohnsteuerpflichtig 
sind, gehören zum Arbeitsentgelt und sind daher als Hinzuverdienst zu berück-
sichtigen. Das gilt auch für Arbeitsentgelte, die normalerweise von der Versiche-
rungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfasst werden, wie 
z. B. beam ten  recht li che Besoldungen. 

Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit,
hierunter versteht man den nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschrif-
ten des Einkommensteuerrechts ermittelten Gewinn. Einkommen ist immer
dann als Arbeitseinkommen zu werten, wenn es als solches nach dem Einkom-
mensteuerrecht zu bewerten ist. Es ist das Einkommen maßgebend, das sich
nach Abzug der Betriebsausgaben ergibt. Zu den Betriebsausgaben zählen auch
die Werbungskosten, soweit sie tatsächlich in der Ausübung der  selbstständigen 
Tätigkeit begründet sind.

vergleichbares Einkommen,
hierzu gehören insbesondere Entschädigungen für Abgeordnete oder Bezüge
aus einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.

Wel che Einkommensarten sind denn eigentlich 
rentenschädlich?



Wel che Einkommensarten sind denn eigentlich rentenschädlich?

Wird eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bezogen, gilt die Hinzuver-
dienstbeschränkung nicht nur beim Bezug von Arbeitsentgelt, Arbeits ein kom men
oder vergleichbarem Einkommen, sondern auch wenn Anspruch auf bestimmte 
Sozialleistungen besteht:

Beim Bezug von Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Kran ken geld) ist als Hinzu-
verdienst nicht die Sozialleistung selbst, sondern das monatliche Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu berücksichtigen, nach dem sich die Sozialleistung
 errechnet. Das der Berech nung der Sozialleistung zugrunde liegende Arbeitsent-
gelt bzw. Arbeitseinkommen ist auch dann als Hinzuverdienst zu berücksichtigen,
wenn die Sozialleistung aus Gründen ruht, die nicht in dem Rentenbezug liegen
(z. B. Ruhen des Arbeitslosengeldes bei Sperrzeit, Anrechnung von Einkommen).

Neben einer Rente wegen voller Erwerbsminderung werden ausschließlich die
nachfolgend aufgeführten Sozialleistungen berücksichtigt:

Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung,

Übergangsgeld der gesetzlichen Unfallversicherung.



Welche Einkommensarten sind denn eigentlich rentenschädlich?

Und welche Einkünfte sind nun tatsächlich rentenunschädlich, 
mindern also nicht meine Rente?

Im Rahmen der Hinzuverdienstregelung sind folgende Einkünfte unschäd lich:

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

Betriebsrenten,

beamtenrechtliche Pensionen,

Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit vor Rentenbeginn (z. B. Abfindungen),

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, soweit sie nicht Teile des Gewinns
aus selbstständiger Tätigkeit sind,

Einkünfte aus Vermögen.



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden?

Der Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung darf nur in begrenz tem 

Umfang hinzuverdienen. Dabei werden mehrere Einkünfte zusam men ge rech net.

Von der Höhe des Hinzuverdienstes ist es abhängig, ob die Rente wegen Erwerbs-
minderung in voller Höhe oder in anteiliger Höhe geleistet wird. Die Höhe der je-
weiligen Hinzuverdienstgrenzen ist – mit Ausnahme der Hinzuverdienstgrenze der
Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe – in Abhängigkeit von dem
versicherten Entgelt in den letzten drei Kalenderjahren vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung grundsätzlich individuell zu ermitteln und damit für jeden Ren ten bezie her
unterschiedlich. Diese Berechnung ist nicht einfach. Deshalb sollten Sie die jeweili-
gen Hinzuverdienstgrenzen bei Ihrem Renten ver si che rungs trä ger erfragen.

Zur Anschauung haben wir Ihnen einige Beispiele zusammengestellt:

Beispiel 1

Herr X aus Bonn verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt seiner Erwerbs-
minderung den Durchschnittsverdienst, derzeit monatlich 2.522,33 €.

Verdient er bis 400,00 €, wird seine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Höhe gezahlt.

Überschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente

bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.303,05 € in Höhe von drei Vierteln
bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.762,95 € in Höhe der Hälfte
bei einem Hinzuverdienst bis zu 2.146,20 € in Höhe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 2.146,20 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.

Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung
hinzuverdient werden?



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden?

Beispiel 2

Herr Y aus Leipzig verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt seiner Erwerbs-
minderung den Durchschnittverdienst, derzeit monatlich 2.206,96 €.

Verdient er bis 400,00 €, wird seine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Höhe gezahlt.

Überschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente

bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.155,98 € in Höhe von drei Vierteln
bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.563,97 € in Höhe der Hälfte
bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.903,96 € in Höhe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 1.903,96 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.

Beispiel 3

Frau W aus Mainz verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt ihrer Erwerbsmin-
derung das 1,7 fache des Durch schnitt ver diens tes, derzeit monatlich 4.287,97 €.

Verdient sie bis 400,00 €, wird ihre Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Höhe gezahlt.

Überschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente

bei einem Hinzuverdienst bis zu 2.215,19 € in Höhe von drei Vierteln
bei einem Hinzuverdienst bis zu 2.997,02 € in Höhe der Hälfte
bei einem Hinzuverdienst bis zu 3.648,54 € in Höhe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 3.648,54 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden??

Beispiel 4

Frau Z aus Rostock verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt ihrer Erwerbsmin-
derung das 1,3 fache des Durch schnitt ver diens  tes, derzeit monatlich 2.916,14 €.

Verdient sie bis 400,00 €, wird ihre Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Höhe gezahlt.

Überschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente

bei einem Hinzuverdienst bis zu 1.502,77 € in Höhe von drei Vierteln
bei einem Hinzuverdienst bis zu 2.033,16 € in Höhe der Hälfte
bei einem Hinzuverdienst bis zu 2.475,15 € in Höhe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 2.475,15 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden?

Was Sie neben Ihrer Rente wegen Erwerbsminderung mindestens 
hinzuverdienen können:

Wird in den letzten 3 Kalenderjahren vor Rentenbeginn kein oder nur ein sehr 
geringer Verdienst erzielt, wird der Hinzuverdienstgrenze mindestens ein halbes
Durchschnittsentgelt zugrunde gelegt. Daraus ergeben sich folgende Mindesthin-
zuverdienstgrenzen:

Renten wegen voller Erwerbsminderung

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 400,00 € bis 400,00 € Kein Rentenabzug
bis 651,53 € bis 577,99 € Rentenabzug: 25 %
bis 881,48 € bis 781,98 € Rentenabzug: 50 %
bis 1.073,10 € bis 951,98 € Rentenabzug: 75 %



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden?

Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 881,48 € bis 781,00 € Kein Rentenabzug
bis 1.073,10 € bis 951,98 € Rentenabzug: 50 %

Kann ich die Hinzuverdienstgrenzen überschreiten?

Die oben genannten ggf. anteiligen Hinzuverdienstgrenzen für eine Rente wegen
teilweiser oder voller Erwerbsminderung dürfen im Laufe eines Kalenderjahres
zweimal überschritten werden. Das Überschreiten darf allerdings nicht in unbe-
grenzter Höhe erfolgen, sondern nur um nochmals einen Betrag bis zur Höhe der
jeweiligen Hinzuverdienstgrenze.

Der Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe darf also
im Laufe eines Kalenderjahres zweimal bis zu 800 €* brutto und in den übrigen Ka-
lendermonaten bis zu 400 € brutto hinzuverdienen. Es ist jedoch dabei zu beachten,
dass selbst dann, wenn sich die Arbeitsentgelte im Rahmen der zulässigen (doppel-
ten) Hinzuverdienstgrenze halten, unter bestimmten Voraussetzungen die beste-
hende Versicherungs- und Beitragsfreiheit einer geringfügigen Beschäftigung 
beseitigt wird.

Bitte beachten Sie: Wenn die Rente erstmalig mit Einkommen zusammentriftt, ist
nach Auslegung der Rentenversicherungsträger eine Verdopplung der Hinzuver-
dienstgrenze nur möglich, wenn der Hinzuverdienst aufgrund von Besonderheiten
(Mehrarbeit, Weihnachtsgeld) erzielt wird. Bitte wenden Sie sich für nähere Aus-
künfte vorab an Ihren Rentenversicherungsträger.



Wie viel darf zur Rente wegen Er werbsminderung hinzuverdient werden?

Wird die für den jeweiligen Rentenbezug zulässige Hinzuverdienstgrenze über-
schritten, geht allein deshalb der Anspruch auf die Rente wegen Erwerbsminde-
rung nicht verloren. Ihr Rentenversicherungsträger prüft dann stets, ob ggf. noch
eine höhere Hinzuverdienstgrenze eingehalten wird und die Rente in verminderter
Höhe gezahlt werden kann.

Ein Wechsel zwischen den in voller oder anteiliger Höhe zu leistenden Renten
wegen Erwerbsminderung ist somit möglich. Die Rente wegen Erwerbsminderung
wird aber dann nicht mehr gezahlt, wenn der vom Rentner erzielte Verdienst auch
die für ihn zulässige höchste Hinzuverdienstgrenze überschreitet.

Die Rente wegen Erwerbsminderung in veränderter Höhe wird immer von dem
Zeitpunkt an gezahlt, zu dem auch das höhere oder niedrigere Einkommen bezo-
gen wird. Entsprechendes gilt auch für den gänzlichen Verlust des Zahlungsan-
spruches auf Rente.



Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Er werbsminderung?

Be zieht ein Ver si cher ter eine Rente wegen teil wei ser Er werbs min de rung und
bes sert sich der Ge sund heits zu stand des Rent ners so, dass teil wei se Er werbs min -
de rung nicht mehr vor liegt, ist der Be wil li gungs be scheid auf zu he ben und die
Rente zu ent zie hen. Teil wei se Er werbs min de rung liegt nicht mehr vor, wenn der
Ver si cher te min des tens 6 Stun den auf dem all ge mei nen Ar beits markt tätig sein
kann. Bei einem vor dem 02.01.1961 ge bo re nen Ver si cher ten wird ge prüft, ob ein
An spruch auf Rente wegen teil wei ser Er werbs min de rung bei Be rufs un fä hig keit 
be steht.

Wird eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
bezogen, ist die Rente zu entziehen, wenn Berufsunfähigkeit nicht mehr vorliegt.
Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn der Versicherte mindestens 6 Stunden in sei-
nem bisherigen Beruf oder einer zumutbaren Ver wei sungs tä tig keit arbeiten kann.

Der Bewilligungsbescheid über eine Rente wegen voller Erwerbsminderung ist
aufzuheben und die Rente zu entziehen, wenn volle Erwerbsminderung nicht mehr
vorliegt. Das ist der Fall, wenn

sich der Gesundheitszustand des Versicherten so bessert, dass er mindestens 
6 Stunden täglich, bezogen auf eine 5-Tage-Woche, unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes tätig sein kann oder

der Versicherte wieder im Stande ist, eine Tätigkeit unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 bis unter 6 Stunden 
täglich auszuüben und Arbeitslosigkeit nicht vorliegt oder 

volle Erwerbsminderung nur unter Berücksichtigung des verschlossenen Teilzeit-
arbeitsmarktes vorlag und der Teilzeitarbeitsmarkt nicht mehr verschlossen ist
(z. B. weil eine Beschäftigung mindestens 15 Stunden in der Woche ausgeübt
wird).

Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. 
voller Erwerbsminderung



Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Er werbsminderung

Ist der Rentner weiterhin teilweise erwerbsgemindert oder berufsunfähig, wird die
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bzw. wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung bei Berufsunfähigkeit geleistet.

Der Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung hat auch aus diesen Gründen
stets die Aufnahme einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit unverzüglich
seinem Rentenversicherungsträger zu melden. Bei einer versäumten Meldung
kann es unter Umständen auch für einen längeren Zeitraum rückwirkend zum 
Entzug der Rente kommen.

Mit dem Rentenentzug entfällt nicht nur die Rentenzahlung, sondern der Rentenan-
spruch insgesamt. Ein erneuter Rentenanspruch kann sich erst ergeben, wenn später
wieder teilweise oder volle Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit eintritt.

Hinzuverdienst bei Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit

Hat ein Versicherter bereits am 31.12.2000 eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit bezogen, gelten für ihn, solange er diese Rente weiter bezieht,
ebenfalls Hinzuverdienstbeschränkungen. Auch bei einer Rente wegen Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeit nach dem bis zum 31.12.2000 geltenden Recht sind bestimmte
Hinzuverdienstgrenzen einzuhalten.

Welche Einkünfte rentenschädlich sind, entnehmen Sie bitte ab Seite 16. Die dort
gemachten Ausführungen gelten entsprechend.

Abhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes wird die Rente wegen Berufsunfähig-
keit in voller Höhe, in Höhe von zwei Dritteln oder in Höhe von einem Drittel ge -
leistet. Werden alle für die Rente wegen Berufsunfähigkeit maßgebenden Hinzu-
verdienstgrenzen überschritten, wird keine Rente mehr gezahlt. Die Höhe der 
jeweiligen Hinzuverdienstgrenzen ist grundsätzlich individuell zu ermitteln und
damit für jeden Rentenbezieher unterschiedlich. Da die Berechnung nicht einfach
ist, sollten Sie die jeweiligen Hinzuverdienstgrenzen bei Ihrem Rentenversiche-
rungsträger erfragen.



Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Er werbsminderung?

Die Hinzuverdienstgrenze für eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit in voller
Höhe beträgt unabhängig davon, ob die Beschäftigung in den alten oder neuen
Bundesländern ausgeübt wird, monatlich 400 € brutto.

Eine selbständige Tätigkeit steht der Annahme von Erwerbsunfähigkeit entgegen.
Die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit während des Rentenbezuges führt
daher stets zum Wegfall der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, unabhängig von der
Höhe des aus der selbständigen Tätigkeit erzielten Einkommens. Von Ihrem Ren-
tenversicherungsträger wird dann geprüft, ob unter Beachtung des Einkommens
aus der selbständigen Tätigkeit eine Rente wegen Berufsunfähigkeit gezahlt wer-
den kann. Weiterhin kann eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in Betracht
kommen.

Was Sie neben Ihrer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
mindestens hinzuverdienen dürfen:

Zuverdienst bei Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2001:

Berufsunfähigkeitsrente

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 728,18 € bis 645,99 € Kein Rentenabzug
bis 970,09 € bis 861,32 € Rentenabzug: 33 %
bis 1.200,85 € bis 1.065,31 € Rentenabzug: 67 %

.



Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Er werbsminderung

Erwerbsunfähigkeitsrente

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 400,00 € bis 400,00 € Kein Rentenabzug

Bei Überschreiten dieser Grenze wird die Rente in Höhe der um ein Drittel niedrigeren Rente wegen Berufs -
unfähigkeit – unter Beachtung dieser für diese Rente geltenden Hinzuverdienstgrenzen – gezahlt.



Hier wird Hil fe zum Pro gramm: In for ma ti on und Be ra tung.

Hier wird Hil fe zum Pro gramm:
In for ma ti on und Be ra tung.

Bun des mi nis te ri um für Arbeit und Soziales

Bür ger te le fon
Mon tags bis Don ners tags von 8 bis 20 Uhr
01805 6767-10*
Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service
Schreibtelefon 01805 6767-16*

*(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

Deutsche Rentenversicherung Bund

Service-Nr.: 0800 3331919
E-Mail: drv@drv-bund.de  ·  www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Bit te wen den Sie sich auch an die ört li chen Be ra tungs stel len der Ren ten ver -
si che rungs trä ger



Bürgertelefon

Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 01805 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 01805 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 01805 6767-12

Arbeitsrecht: 01805 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 01805 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 01805 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus 01805 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa 01805 6767-19

Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 01805 6767-20

Informationen zum Bildungspaket: 01805 6767-21

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 01805 6767-16
Fax: 01805 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

www.die-rente.info · www.bmas.de · info@bmas.bund.de



Weitere kostenfreie Veröffentlichungen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales

•  Sozialhilfe | Bestell-Nr.: A 207

•  Zusätzliche Altersvorsorge | Bestell-Nr.: A 817

•  Ratgeber zur Rente | Bestell-Nr.: A 815

•  Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone |
Bestell-Nr.: A 630

•  Soziale Sicherung im Überblick | Bestell-Nr.: A 721
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